
Reisekostenabrechnung       -bitte Rückseite beachten-  

Name/Anschrift:              

Amt:               

               

Reisedaten 

Datum Beginn Ende Strecke/Ziel   Anlass km 0,35 € Summe € 

      

      

      

      

      

      

                

Sonstige Fahrtkosten 

Bahnticket   Parkgebühren     sonstiges          Summe 

       €                          €             €                                                         € 
Bitte Belege beifügen. 

                

Tagegeld           Summe 

      über 8 Stunden 6,00 € pro Tag    €                 €    

       über 14 Stunden 12,00 € pro Tag   €                €   

       über 24 Stunden 24,00 € pro Tag      €                € 

 

Das Tagegeld wird gekürzt, wenn Sie unentgeltliche Verpflegung erhalten um:  

         4,80 € für Frühstück 

       9,60 € für Mittagessen 

       9,60 € für Abendessen 

               

 Kosten für Unterbringung 

                       € 
Bitte Belege beifügen. 

                

 

Gesamtbetrag                    € 

               

Auszahlung 

      bar     Überweisung   IBAN:          

      Kontoinhaber:        

Ich versichere die Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. 

 

 

     

Datum, Unterschrift Antragsteller 

               

 

Rechnerisch richtig 

 

     

Datum, Unterschrift Sachbearbeiter                                                                                                                                            

 



 

 

Eine Erstattung für Reisekosten, die länger als 6 Monate zurückliegen erfolgt nicht. 
 

 

Bundesreisekostengesetz 

 

§ 3  - Anspruch auf Reisekostenvergütung 

(1) Dienstreisende erhalten auf Antrag eine Vergütung der dienstlich veranlassten notwendigen 

Reisekosten. Der Anspruch auf Reisekostenvergütung erlischt, wenn sie nicht innerhalb einer 

Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Beendigung der Dienstreise schriftlich oder elektronisch 

beantragt wird. Die zuständigen Stellen können bis zum Ablauf von sechs Monaten nach 

Antragstellung die Vorlage der maßgeblichen Kostenbelege verlangen. Werden diese Belege auf 

Anforderung nicht innerhalb von drei Monaten vorgelegt, kann der Vergütungsantrag insoweit 

abgelehnt werden. 

(2) Leistungen, die Dienstreisende ihres Amtes wegen von dritter Seite aus Anlass einer Dienstreise 

erhalten, sind auf die Reisekostenvergütung anzurechnen. 

(3) Bei Dienstreisen für eine auf Veranlassung der zuständigen Behörde ausgeübte Nebentätigkeit 

haben Dienstreisende nur Anspruch auf Reisekostenvergütung, die nicht von anderer Stelle zu 

übernehmen ist. Das gilt auch dann, wenn Dienstreisende auf ihren Anspruch gegen diese Stelle 

verzichtet haben. 

   


